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► Nr.  VO/2025/13928-01
öffentlich

Lübeck, 06.03.2026
Antwort
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
5.610 - Stadtplanung und Bauordnung

Bearbeitung: Julia Lindfeld (E-Mail: julia.lindfeld@luebeck.de Telefon: 122-6120)

Antwort zur Anfrage AM Silke Mählenhoff (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN) zur Umsetzung der Werbeanlagensatzung in der Innenstadt
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

16.03.2026 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
20.04.2026 Bauausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anlass:

Anfrage des AM Silke Mählenhoff (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) im Bauausschuss am 
03.02.2025 (VO/2025/13928)

Für die Innenstadt Lübeck gilt eine detaillierte Werbelagensatzung, am 30.06.2016 für die 
Altstadt der Hansestadt Lübeck, und für das innere Kurgebiet mit der Altstadt von Lübeck- 
Travemünde durch die Bürgerschaft beschlossen.

Allerdings scheint diese Werbeanlagensatzung nicht überall eingehalten zu werden.

So hat die BIRL in ihren 124. Bürgernachrichten vom Dezember 2024 (S. 23) verschiedene 
Fälle von Verstößen gegen die Werbeanlagensatzung aufgeführt.

Hiermit stelle ich folgende Fragen:

1. Wie werden die Gewerbetreibenden in den zugeordneten Gebieten über die Werbe-
anlagensatzung informiert?

2. Gibt es Beratung für die Gewerbetreibenden vor Antragstellung?

3. Wie werden die Werbeanlagen kontrolliert und wie ist das Vorgehen bei festgestellten 
Verstößen?

4. Sind die von der BIRL aufgezeigten Verstöße der Verwaltung bekannt und was wurde 
unternommen?

Antwort:
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1. Wie werden die Gewerbetreibenden in den zugeordneten Gebieten über die Werbeanla-
gensatzung informiert?

Antwort:
In den vergangenen Jahren wurden Gewerbetreibende bei der Anmeldung ihres Gewerbes 
persönlich darauf hingewiesen, dass Werbeanlagen antragspflichtig sind und es für die Alt-
stadtbereiche Lübeck und Travemünde eine Werbeanlagensatzung gibt. Es wurde ein Ex-
emplar des Handbuchs oder ein Informationsblatt und seit 2025 ein Exemplar des Flyers 
überreicht. Heute werden Anträge überwiegend online gestellt. Bei Zurücksendung der ge-
nehmigten Antragsunterlagen wird ein Exemplar des Flyers beigefügt.

Auf der Webseite www.luebeck.de/werbeanlagensatzung finden Gewerbetreibende die wich-
tigsten Informationen, es werden häufig gestellte Fragen beantwortet, zudem stehen Sat-
zung, Handbuch und Flyer in Deutsch und Englisch zum Download zur Verfügung. Des Wei-
teren gibt es einen Hinweis auf Beratungstermine der Stadtbildpflege, die bei Bedarf angebo-
ten werden. Verweise auf die Werbeanlagensatzung sind zudem auf folgenden Seiten zu 
finden:

 Sondernutzungserlaubnis für Werbung im öffentlichen Raum beantragen - Bürger-
service der Hansestadt Lübeck (hier unter „Leistungsbeschreibung“)

 Sondernutzungserlaubnis zum Anbieten von Waren und Leistungen auf öffentlichen 
Flächen beantragen (hier unter „Was sollte ich noch wissen“)

 Plakatierungen innerhalb von Ortsdurchfahrten: Genehmigung (hier unter „Leis-
tungsbeschreibung“)

 Gewerbeanmeldung (hier unter „Verfahrensablauf“)
 Gewerbe ummelden (hier unter „Verfahrensablauf“)

2. Gibt es Beratung für die Gewerbetreibenden vor Antragstellung?

Antwort:
Antragstellende können sich vorab bei der Stadtbildpflege melden und erhalten eine Erstbe-
ratung, bevor sie die Unterlagen für den Antrag zusammenstellen und bei der Bauaufsicht 
einreichen. Bei Gewerbetreibenden, Einzelhändler:innen, Dienstleistenden und Gastro-
nom:innen, die eine Beratung in Anspruch genommen und einen Antrag gestellt haben, sind 
später nur selten Verstöße festzustellen.

3. Wie werden die Werbeanlagen kontrolliert und wie ist das Vorgehen bei festgestellten 
Verstößen?

Antwort:
Die Aufnahme von Verstößen erfolgt durch den Baukontrolleur und die Stadtbildpflege. Es 
werden zudem Hinweise aus der Bevölkerung aufgenommen. Seit Mitte 2025 wird nach ei-
nem stufenweisen Verfahren vorgegangen, bei dem der Kommunale Ordnungsdienst unter-
stützt. So werden zuerst die Härtefälle mit nicht genehmigter und nicht genehmigungsfähiger 
Werbung kontaktiert, über die Werbeanlagensatzung und das Beratungsangebot informiert 
und aufgefordert, ihre Außenwerbung anhand der Vorgaben zu prüfen und zu ändern. Etwa 
ein Drittel nimmt das Angebot einer Beratung an. Wenn dieser Aufforderung nicht gefolgt 
wird, wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

4. Sind die von der BIRL aufgezeigten Verstöße der Verwaltung bekannt und was wurde 
unternommen?
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http://www.luebeck.de/werbeanlagensatzung
https://www.luebeck.de/de/buergerservice/odleistungen/?lid=8968519&zufi=1
https://www.luebeck.de/de/buergerservice/odleistungen/?lid=8968519&zufi=1
https://www.luebeck.de/de/buergerservice/leistungen/?lid=9064601&zufi=1
https://www.luebeck.de/de/buergerservice/leistungen/?lid=9064601&zufi=1
https://www.luebeck.de/de/buergerservice/leistungen/index.html?lid=8968827&zufi=1&bereich=5
https://www.luebeck.de/de/buergerservice/odleistungen/?lid=8939239&zufi=1
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Antwort: 
Die von der BIRL aufgezeigten Verstöße sind bekannt. Zwei der vier Beispiele haben neue 
Betreiber, die jedoch ebenfalls keine genehmigten und genehmigungsfähigen Werbeanlagen 
haben. Es handelt sich in drei der vier Fälle um Härtefälle. Zwei Betreiber wurden bereits 
kontaktiert. Das Beratungsangebot wurde bisher nicht wahrgenommen, sodass in Kürze ord-
nungsrechtliche Maßnahmen eingeleitet werden.

Anlagen:

Senatorin Joanna Hagen
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